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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 19.08.2002

Rechtssatz

Die Gebuhrenpflicht gemaR & 1 Abs. 1 Parkgebihren- und Ausgleichsabgabengesetz 1996 bezieht sich auf
Kurzparkzonen im Sinne des & 25 StVO. Nach dieser Bestimmung (vgl. deren Absatz 1) erstreckt sich die Kurzparkzone
auf "StraBBen". Darunter sind aber nach der Definition des 8 2 Abs. 1 Z 1 StVO Landflachen zu verstehen, die fir den
FuBganger- oder Fahrzeugverkehr bestimmt sind; nach § 2 Abs. 1 Z 10 StVO ist der Gehsteig ein Teil der Strae. Im
Ubrigen liegt eine Verwaltungsiibertretung nach dem Gesetz nicht vor, wenn durch eine Zuwiderhandlung gegen § 25
Abs. 3 oder gegen eine auf Grund des § 25 Abs. 1 oder 4 erlassenen Verordnung auch ein abgabenrechtlich strafbarer
Tatbestand verwirklicht wird (vgl. VWGH 13.8.1998, 98/17/012, siehe auch & 99 Abs. 6 StVO).

Schlagworte
Parken, Parkgebuhr, GebUhrenpflicht, Kurzparkzonen, Stral3e, FuRgangerverkehr, Fahrzeugverkehr, Gehsteig,

Verordnung, Abgabentatbestand

Quelle: Unabhéangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/25
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/99
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2002/08/19 KUVS-1311/2/2002
	JUSLINE Entscheidung


